
 
 

Zertifizierter Verwalter ab dem 01. Dezember 2023 

 

 

Um das Gemeinschaftseigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

optimal verwalten zu können, bedarf ein Verwalter über umfangreiche 

rechtliche, kaufmännische und technische Fähigkeiten. 

 

Ab dem 01. Dezember 2023, die Frist wurde um ein Jahr verlängert, kann 

daher bei der Neubestellung eines Verwalters jeder Sondereigentümer 

verlangen, dass ein zertifizierter Verwalter bestellt werden muss. 

Diese Zertifizierung setzt eine bestandene schriftliche und mündliche 

Prüfung vor der jeweiligen Industrie- und Handelskammer voraus. 

 

Eine Ausnahme sieht das WEG dann vor, wenn weniger als neun 

Sondereigentumsrechte bestehen, ein Wohnungseigentümer zum Verwalter 

bestellt wurde und weniger als ein Drittel der Wohnungseigentümer die 

Bestellung eines zertifizierten Verwalters verlangt. 


